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P A R L A M E N T A R I S C H E  I N I T I A T I V E  von Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach), 

Simon Schlauri (GLP, Zürich) und  
Mark Wisskirchen (EVP, Kloten) 

 
betreffend Datenbasierte Energieplanung für Gemeinden 
________________________________________________________________________ 
 
Das Energiegesetz wird wie folgt ergänzt: 
 
§ 7.4 (neu):  Die Pflicht von Energieversorgungsunternehmen und Verbrauchern zur 

Mitwirkung und zur Auskunft gemäss § 5 besteht auch bei der Energie-
planung der Gemeinden. 

 
Thomas Forrer 
Simon Schlauri 
Mark Wisskirchen 

 
Begründung:  
 
Für die kommunale Energieplanung sind die Gemeinden auf die Partizipation und die Aus-
künfte der im Gemeindegebiet wirkenden Energieversorger und der grossen Verbraucher  
angewiesen. Dies besonders, wenn es um die kommunale Förderung von effizienter Ener-
gienutzung oder um die Senkung des CO2-Ausstosses geht. Auch für die Planung und 
Realisierung von Versorgungsnetzen (Fernwärme, Gas, teilweise auch Elektrizität) müssen 
die Gemeinden Zugang zu Verbraucherdaten auf ihren Gebieten haben. Dafür sollen die 
rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. 
 
 
 


